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. 18. 5.1955. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
die Verzollung nach 

(Taragesetz). 

1955 (5) Waren, auch in Papierumhüllung, die bloß 
über dem Gewicht mit Stricken, Draht und dergleichen zusammen­

gebunden sind, sind als unverpackt anzusehen. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Ver zoll u n g s g e w ich t. 

(1) Der Zoll für Waren, die einem Gewichts­
zoll, allenfalls als Mindest- oder Höchstzoll, un­
terliegen, ist nach deren Verzollungsgewicht zu 
bemessen. 

(2) Verzollungsgewicht der Waren ist das Roh­
gewicht, das Reingewidtt oder das Eigengewicht. 

(3) Unter Rohgewicht wird das Gewicht der 
Ware mit allen ihren Umschließungen verstan­
den. 

(4) Reingewicht ist das Gewicht der W~re mit 
dt:n im § 8 Abs. 1 angeführten Umschließungen. 

(5) Eigengewicht ist das Gewicht der Ware 
ohne Umschließung. 

(6) Tara ist die Bezeichnung für das Gewicht 
der äußeren Umschließung. 

§ 2. Ums chI i e ß u n gen. 

(1) Umschließungen dienen entweder als äußere 
Umschließungen dem Schutz der Ware während 
der Beförderung oder als innere Umschließungen 
dem Schutz dei: Ware bei der Aufbewahrung. 

(2) Umschließungen, die auch zum Gebrauch 
der Ware dienen und hiefür besonders eingerich­
tet sind, werden, unbeschadet der Bestimmungen 
des Zolltarifes, je nach dem vorherrschenden 
Verwendungs zweck als Umschließung oder als 
Ware angesehen. Im Zweifel sind solche Um­
schließungen als Waren zu behandeln. 

(3) In Umschließungen enthaltene Verpackungs­
m.ittel von Waren, wie Stroh, Sägespäne .und der­
gleichen, gelten als Teil der Umschließung, in 
der sie sich befinden. 

(4)· Als innere Umschließungen gelten auch: 
a) Wareneinlagen, wie Spulen, Walzen, Ge­

stelle und dergleichen; . 
b) Papier- und Pappe karten, Schautafeln und 

dergleichen, auf denen Waren befestigt 
sind. 

§ 3. Ver zoll u n g n ach dem G e w ich t. 

(1) Der Gewichtszoll ist bei Waren, deren Zoll­
satz 50 S für 100 kg nicht überschreitet, und in 
Fällen, in denen es dieses Bundesgesetz oder der 
Zolltarif bestimmt, nach dem Rohgewicht zu 
bemessen. 

(2) Soweit nicht gemäß Abs. 1 Verzollung nach 
dem Rohgewicht erfolgt, ist der Gewichtszoll 
nach dem Reingewicht oder, bei Fehlen von 
Umschließungen, die zum Reingewicht gehören, 
nach dem Eigengewicht zu bemessen. 

(3) In den Fällen des § 10 erfolgt die Bemes­
sung des Gewichtszolles nach dem Eigengewicht 
unter Hinzurechnung eines Tarazuschlages. 

§ 4. E r mit t I u n g des Roh g e w ich ~ e s, 
Gewichtsermittlung auf der 

G lei s w a a g e. 

(1) Das Rohgewicht ist durch Abwaage zu er­
mitteln. 

(2) Die Ermittlung des Rohgewichtes einer Sen­
dung durch Abwaage kann stichprobenweise er­
folgen, wenn das Gewicht jedes Packstückes in 
der Warenerklärung oder in Gewichtsnachweisen 
angegeben ist oder wenn Packstücke gleicheri In­
halts von gleicher Größe und gleicher Verpak­
kung vorliegen: 

(3) Das Gewicht von Waren einheitlicher Be­
schaffenheit in ganzen Waggonladi.mgen kann 
auf Antrag auch durch Abwaage auf der Gleis­
waage, unter Abzug des am Waggon angeschrie­
bwen Eigengewichtes ermittelt werden: ' , 

a) bei Waren, auf die kein höherer Zolls atz 
als 300 S für 100 kg entfällt; 

b) bei Waren, deren Abwaage auf anderen 
Waagen wegen ihrer Größe oder Schwere 
oder sonstiger besonderer Umstände mit 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten oder 
mit Gefahren für die Ware. verblJllden 
wäre; 

516 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 11

www.parlament.gv.at



2 

. c) bei Flüssigkeiten und verdichteten Gasen I mit Hilfe 
in Waggons, die für die Beförderung be- werden. 
sonders eingerichtet sind, zur Ermittlung 

des spezifischen Gewichtes ermittelt 

§ ,6. T ara sät z e. 
ihres Eigengewichtes. 

(4) Die ZoUämter dürfen die Richtigkeit des an 
den Eisenbahnwaggons angeschriebenen Eigen­
gewichtes prüfen und sich vom ordnungsmäßigen 
Zustand der Gleiswaagen überzeugen. Die dabei 
riötige Arbeitshilfe hat das Eisenbahnunterneh­
men unentgeltlich zu leisten. 

(5) Das Rohgewicht von Waren einheitlicher 
Beschaffenheit in Behältern kann auf Antrag 
durch Abwaage und Abzug des am Behälter an­
geschriebenen Eigengewichtes ermittelt werden, 
wenn sich gegen die Richtigkeit des angeschriebe­
nen Eigengewichtes keine Bedenken ergeben. 

(6) Von der Ermittlung des Rohgewichtes 
durch Abwaage kann abgesehen und, das erklärte 
und nachgewiesene Gewicht der Verzollung zu- I 
grunde gelegt werden, wenn große und schwere I 
Waren mangels erforderlicher Vorrichtungen 
nicht gewogen werden können. 

(7) Die Abwaage von Waren, die emem Zoll­
satz von höchstens 50 S für 100 kg unterliegen, 
kann unterbleiben, wenn das Rohgewicht vom 
Verfügungsberechtigten nachgew"iesen oder im 
Frachl'brief bahnamtlich bescheinigt wird. 

(s) Der Ermittlung des Rohgewichtes von zoll­
freien Waren, von Waren, deren Austritt nicht 
zu erweisen ist, sowie von Durchfuhrwaren kön­
nen die Gewichtsangaben des Verfügungsberech­
tigten zugrunde gelegt werden, wenn diese un­
bedenklich sind. 

§ 5. R e c h nun g s m ä ß i g e E r mit t I u n g 
des R ein - 0 der E i gen g e w ich t e s. 

(1) Die Ermittlung des Reingewichtes hat, so­
weit nicht die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 ail" 
zuwenden sind, durch Abzug einer rechnungs­
mäßigen Tara vom Rohgewicht nach den im § 6 
bestimmten Tarasätzen zu erfolgen (rechnungs­
mäßiges Reingewicht). Zu diesem Zweck genügt 
die Angabe des Rohgewichtes und der Umschlie­
ßung mit der ihr nach § 6 zukommenden Be­
nennung. 

(2) Ein Tarasatz ist nicht mehr anzuwenden, 
wenn das Reingewicht der Ware bereits durch 
Abwaage ermittelt worden ist. 

(3) Die Ermittlung des Reingewichtes von 
Wein in großen Fässern auf Straßenfahrzeugen 
kann durch Berechnung nach dem amclichen 
Eichzeichen erfolgen. 

(4) Das Eigengewicht von Flüssigkeiten in 
Wasserfahrzeugen, die für die Beförderung von 
Flüssigkeiten besonders eingerichtet sind, oder 
in ortsfesten Landtanks kann durch Raumver­
messung unter Zugrundelegung der Eichs·cheine 

(1) Für die nachstehe11den Umschließungen 
gelten folgende Tarasätze vom Hundert des 
Rohgewichtes: 

a) für Originalkisten mit innerer Blech­
auskleidung im Gewichte von minde­
ste11s 10 Gramm pro 100 cm2 oder 

. ~it innerer Bleifolienauskleidung und 
Bastmattenumhüllung, in welchen 
Tee, lose oder in Paketen, eingeht .. 23% 

b) für alle anderen ganz geschlossenen 
Kisten aus Holz oder für Holzkoffer 10% 

c) für Kisten aus HoIz mit Luftlöchern, 
mit Deckeln aus Zeugstoffen ..... . 

d) für Halbkisten, Gitterkisten und der­
gleichen Umschließungen aus Holz, bei 
denen die Zwischenräume zwischen 
den Brettern offensichtlich weniger 

'. als die Hälfte der Oberfläche be-
tragen ......................... . 

e) für Verschläge, Gestelle, Steigen, 
Rahmen und dergleichen Umschlie­
ßungen aus Holz, bei denen die Zwi­
schenräume zwischen den Brettern 
offensichtlich mehr als die Hälfte der 
Oberfläche betragen ............ :. 

f) für Holzfässer .................. . 

g) für Sperrholzfässer ............... . 
h) für hölzerne überfässer .... ; ..... . 

. i) 

j) 

für Holzfässer, mit Papier ausgelegt, 
das sind Fässer von leichterer Bauart, 
dere11 Dauben in der Regel nicht 
dicht aneinanderschließen und daher 
zum Schutz des Inhaltes mit' Papier 
ausgelegt werden ............... . 
für hölzerne Kübel .............. . 

k) für Pappedrums, Patentfässer aus 
Pappe., Fiberdrums .............. . 

1) für Blechtrommeln wie Drums, 
Sickenfässer, Hobbocks .......... . 

m) für Blechtrammeln ohne Deckel .. . 

8% 

8% 

4% 
10% 

6% 
6% 

6% 
6% 

6% 

8% 
6% 

n) für Kannen und Kanister aus, Eisen­
blech, auch mit unedlen Metallen 
überzogen oder emailli~rt oder' 
lackiert ......................... 5% 

0) für Körbe aus Weidenruten, Rohr, 
Holzspan oder ähnlichen Stoffen, 
auch mit einzelnen eingeflochtenen 
farbigen Teilen ................. . 

p) für Kanasserkörbe (Kanassers, Kran­
jans), das sind Körbe aus Geflechten 
von gespaltenem außereuropäischem, 
Rohr, die in der Regel durch Rohr­
stäbe verbunden, teilweise auch mit 
SchiIfhlättern gefüttert sind ...... . 

4% 

4% 
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q) für Ballen, das sind Umschließungen 
von Packstücken mit einem Roh­
gewicht von wenigstens 10 kg, die 
durchwegs aus mindestens zwei Lagen 
von Geweben oder Geflechten, wie 
Packleinwand, Papiergarngewebe, 
Sackdrell, Segeltuch, Wachstuch, 
Schilf-, Rohr-, Stroh- oder Bast­
geflecht und dergleichen, oder aus 
einer Lage eines dieser Stoffe mit 
eisernen Bändern (Reifen) bestehen . 

r) für Matten, das sind Umschließungen 
aus einer Lage von Schilf-, Rohr­
oder Bastgeflecht oder ähnlichen 
'Stoffen ........................ . 

s) für Textilsäcke 

4% 

3% 

1. leichte ........................ 1% 

2. starke ........................ 2% 

(Säcke bestehen aus einer einfachen 
Lage 'von Textilstoffen; starke Säcke 
sind jene, von denen ein Gewebeaus­
schnitt von 100 cm2 3 Gramm oder 
mehr wiegt.) 

t) für einfache Umschließungen aus 
leichten Geweben, von denen ein Ge­
webeausschnitt von 100 cm2 weniger 
als 3 Gramm wiegt ............... 1 % 

u) für Papiersäcke 
1. einfache .............. , . . . . . . . 1% 

, 2. mehrfache 

v) für Fardi, das sind ballen- oder sack­
förmige Umschließungen aus einem 
Geflecht oder groben Gewebe aus 
Meergras, Baumfasern oder Matten­
flechtstoffen, 

2% 

1. einfache ...................... 3% 
2. doppelte, ....... , . . . . . . . . . . . . . . 5% 

w) für ,Seronen, das sind Umschließun­
gen aus Häuten (in der Regel aus 
Ochsenhäuten) ................... 4% 

x) für Stöße mit SchutZ!brettern, das 
sind mit Draht oder Stricken zu sam­
men,gehalten~ Packstücke, die an den 
heiden entgegengesetzten Seiten mit 
Holzbrettern vollständig bedeckt 
sind ..... '. .... ..... ... ...... .... 4% 

(2) Die Tarasätze gelten, soweit sich nicht aus 
dem Abs. 1 Ausnahmen ergeben, nur für Um­
schließungen, die die Ware von allen Seiteh um­
geben und durchwegs aus demselben Stoffe be­
stehen. 

(3) Auf Umschließungen, ,die durch An­
einanderfügen verschieden schwerer Stoffe her­
gestellt sind, kommt nur jener Tarasatz zur An­
wendung, der für Umschließungen vorgesehen 
ist, die ganz aus dem leichteren Stoffe bestehen. 

3 

I 
(4) Gehen Waren in mehreren, nicht zum 

Reingewicht gehörigen Umschließungen ein, für 
die Tarasätze vorgesehen sind, so ist von den 
in Frage kommenden Tarasiitzen der höchste 
anzuwenden. 

(5) Für andere als die im Abs. 1 genannten 
Umschließungen kann das Bundesministerium 
für Finfolnzen, im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Handel und Wiederau~bau, so­
fern hiefür ein wirtschaftliches Bedürfnis be­
steht, Tarasätze vom Hundert des Rohgewichtes 
unter Zugrundelegung des durchschnittlichen Ge­
wichtes solcher Umschließungen ,durch.v erord­
nung bestimmen. 

§ 7. Tat sä chI ich e Er mit tl u n g des 
R ein g e w ich t e s. 

(1) Die Ermittlung des Reingewichtes hat 
durch Abwaage zu erfoLgen (wirkliches Rein­
gewicht), wenn 

a) der Verfügungsberechtigte das Reingewicht 
erklärt und die Abwaage in der Waren­
erklärung beantragt; 

b) die Ware in Umschließungen eingeht, für 
die ein Tarasatz nicht vorgesehen ist; 

c) verschieden zu tarifierende Waren in einer 
gemeinsamen äußeren Umschließung 'ver­
packt sind; 

d) das Gewicht der Umschließung hinter der 
rechnungsmäßigen Tara augenscheinlich er­
heblich zurückbleibt; 

e) die Abwaage zur Erlangung geeigneter 
Grundlagen für die Festsetzung oder .Ände­
rung von Tarasätzen von der Zollverwal­
tung angeordnet ist. 

(2) Kann in den Fä1len des Abs. 1 lit. a oder b 
das wirkliche Reingewicht nicht ohne besondere 
Schwierigkeit ermittelt werden, so ist bei Waren, 
für deren Umschließung ein Tarasatz besteht, 
das Reingewicht durch Abzug der rechnungs­
mäßigen Tara zu ermitteln; sonst ist die Ware 
nach dem Rohgewicht zu verzollen. 

(3) Verweigert der Verfügungsberechtigte die 
Auspackung und Abwaage, so ist die Ware nach 
dem Rohgewicht, im Falle des Abs. 1 lit. c zum 
Zolls atz der höchstbelegten Ware, zu verzollen; 
enthält die Umschließung auch'Waren, die einem 
Stück- oder Wertzoll unterliegen, so wird das 
Gewicht dieser Waren sowie des auf sie verhält­
nismäßig entfallenden Anteiles an der Umschlie­
ßung geschä~zt und vom Rohgewicht abgezogen. 

(4) Werden Waren, insbesondere Maschinen 
und Apparate, in schweren Kisten oder Waren 
in äußeren Umschließungen, für die kein Tara­
satz besteht, deshalb nach dem Rohgewicht ver­
zollt, weil die Auspackung mit besonderen 
Schwierigkeiten oder mit Gefahren für die Ware 
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verbunden ist, so ist die Umschließung auf An­
trag des Verfügungsberechtigten bei der Ab­
fertigung amtlich zu kennzeichnen und nachträg­
lich das Reingewicht durch Abwaage der gekenn­
zeichneten leeren Umschließung zu ermitteln, 
sofern diese dem Zollamt innerhalb von sechs 
Monaten vom Tage der Verzollung an gestellt 
wird. Der sich aus qer Neuberechnung der .Ein­
gangs- oder Ausgangsabgaben ergebende Unter­
schiedsbetrag ist vom Zollamt zu erstatten. 

(5) Für die Ermittlung des Reingewichtes von 
Waren einheitlicher Beschaffenheit in Behältern 
gelten die Bestimmungen des § 4 Abs. 5, für die 
Ermittlung des Reingewichtes durch stichproben­
weise Abwaage die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 
sinngemäß. 

(6) Das wirkliche Reingewicht einer Ware kann 
auch in der Weise ermittelt werden, daß das Ge­
wicht einer Umschließung, die nach Art, Be­
schaffenheit und Ausmaß jener gleich ist, in der 
sich die Ware befindet, ermittelt und vom Roh­
gewicht des Packstückes in Abzug gebracht wird. 

(7) Bei der Abfertigung des Handgepäckes im 
Reiseverkehr kann die Ermittlung des Gewichtes 
von mitge'führten zollpflichtigen Gegenständen, 
die nicht für den Handel bestimmt sind, im' 
Wege der Schätzung erfolgen. 

§ 8. Zum Re i n g e wie h t geh öre n,d e 
Ums chI i e ß u n gen. 

(1) Zum Reingewicht gehören, sofern der Zoll­
tarif keine abweichenden Bestimmungen enthält: 

a) bei tropfbar flüssigen und gasförmigen 
Waren die unmittelbaren Umschließungen 
(Fässer, Flaschen, Kannen und dergleichen), 
ferner Korbgeflechte und ähnliche Um­
schließungen, die Flaschen und dergleichen 
umhüllen, wenn sie nicht ohne Zerstörung 
abgenommen werden können; 

b) bei nichtflüssigen Waren jene inneren Um­
schließungen, die 

1. im § 2 Abs. 4 angeführt sind, 

2. den Zweck haben, der Ware ein bes­
seres Aussehen zu geben oder 

3. beim Klein- oder Einzelverkauf in der 
Regel mit in die Hand deos letzten Käu­
fers (Verbrauchers) übergehen. 

§ 9. G en a u i g k e i t der Ge wie 'h t s­
e r mit t I u n g. 

(1) Auf der Gleiswaage oder auf aer Kran­
(Brücken)waage ist das Roh- oder Reingewicht 
bis auf 10 kg genau zu ermitteln, wen~ die 
Waage für eine genauere Gewichtsermittlung 
nicht eingerichtet ist'. 

(2) Auf anderen Waagen ist das Roh- oder 
Reingewicht der Waren 

a) bei einem Zolls atz bis 350 S für 100 kg 
bis auf fünf Zehntel Kilogramm, 

b)i bei einem Zollsatz über 350 S bis 1400 S 
für 100 kg bis auf ein Zehntel Kilogramm, 

c) bei einem Zollsatz über 1400 S bis 3500 S 
für 100 kg bis auf ein Hundertstel Kilo­
gramm und 

-d) bei einem höheren Zollsatz bis auf em 
Tausendstel Kilogramm genau zu er­
mitteln: 

(3) Bruchteile unter der Hälfte des jeweils m~ß­
geblichen Grenzgewichtes werden vernachlässigt; 
größere Bruchteile sind auf die Grenzgewichtsein­
heit aufzurunden. 

(4) Für die Ermittlung des rechnungsmäßigen 
Reingewichtes gelten die Abs. 1 bis 3 entspre­
chend. 

§ 10. T ara z u s chi a g. 

(1) Bei Flüssigkeiten und verdichteten oder 
verflüssigten Gasen ist dem Eigengewicht ein 
Tarazuschlag zuzurechnen, wenn ' diese Waren 
ohne sonstige Umschließungen in Land-, Luft­
oder Wasserfahrzeugen, die für die Beförderung 
besonders eingerichtet sind, oder i~ Rohrleitun­
gen eingehen. 

(2) Der Tarazuschlag beträgt, soweit im Abs. 3 
niChts anderes bestimmt ist, bei Flüssigkeiten 
18. v. H., bei verdichteten öder verflüssigten 
Gasen 100 v. H. 'des Eigengewichtes. 

(3) D,er Tarazuschlag beträgt bei ' 

a) Suppenwürze .................... . 8 

b) flüssigem Chlorzink .............. . 12 

c) Natriumhydroxyd (Atznatron) in 
Lösung .............. : ... ; ... , ... . 14 

d) Schwefelsäure ................ ' .... . 15 

e) flüssigem Wasserglas. . . . . . . . . . . . . . . . 15 

f) Wein ............................ 17 

(2) Den tropfbar flüssige!). Waren sind teig- g) Weinmaische ...................... 17 
förmige Waren gleich zuhalten, wenn sie sich bei h) Salzsäure ......................... 20 
einer Temperatur von 15° Celsius umgießen i) Ammoniumhydroxyd (Salmiakgeist). 20 
lassen. 

, j) roher Karbolsäure ................. 22 
.~:3) .Bei. W~ren, die ~u i~rer Erhaltung in eine k) Terpentinöl ...................... · 22 

FlussIgkelt emgelegt smd, 1st der Abzug des Ge- . 
wichtes der unmittelbaren Umschließung zuläs- 1) BIer ............................. 40 
sig, sofern diese nicht gemäß Abs. 1 lit. b zum I m) flüssigem Ammoniak .............. 200 
Reingewicht gehört. v, H. des Eigengewichtes. 
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(4) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau, sofern hiefür ein 
wirtschaftliches Bedürfnis besteht, Tarazuschläge 
für andere als die im Abs. 3 angeführten Waren 
auf Grund des :durchschnittlichen Gewichtes der 
Umschließungen, in denen solche Waren sonst 
eingehen, durch Verordnung bestimmen. 

§ 11. Um p a ,c ku n g von Ware n. 

(1) Werden nach dem Rohgewicht zu verzol­
lende Waren oder' Flüssigkeiten vor der Verzol­
lung umgepackt oder umgefüllt, so ist das Ge­
wicht der bisherigen Umschließung zu ermitteln 
und auf das Rein- oder Eigengewicht der neu­
gebildeten Packstücke verhältnismäßig aufzu­
teilen. Die bisherige Umschließung selbst ist zoll-
frei. ' 

(2) Bei der Anweisung solcher Sendungen an 
ein andere,s Amt ist das nach Abs. 1 maßgebliche 
Verzollungsgewieht in den Anweispapieren be­
sonders anzuführen. 

§ 12. Erle ich t er u n gen ,b eid erG e­
w ich t s e r mit t 1 u n g. 

Anträgen auf Mitverzollung nicht zum Rein­
gewicht gehöriger innerer Umschließungen mit 
der Ware, Anträgen, nach dem Reingewicht zoll­
pflichtige Waren nach dem ,Rohgewicht zu ver­
zollen, sowie anderen Anträgen, die bezwecken, 
die zur Ermittlung des Verzollungsgewichtes not­
wendige Auspackung von Waren zu vermeiden, 
i~t zu entsprechen, wenn sich dabei kein gerin­
ger,er Zollbetrag als bei strenger Anwendung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ergibt. 

§ 13. Z 0 11 be ha n d I u n g der, Ums chi i e­
ß u n gen und Ve rp a c k u ng s mit tel. 

ü) Umschließungen von zollfreien und von 
stückzollpflichtigen Waren sowie Umschließungen 
von -gewichtszollpflichtigen Waren, die nicht 
zum Verzollungsgewicht gehören, sind zollfrei; 
im übrigen sind die Umschließungen wie die 
Waren zu verzollen, die sie enthalten oder für 
die sie als Einlagen, Schautafeln und dergleichen 
dienen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nur, 
sofern nicht in diesem Bundesgesetz oder im Zoll­
tarif etwas anderes vorgesehen ist. 

(3) Die im § 2 Abs. 3 genannten Verpackungs­
mittel sind zollfrei, wenn sie dem Schutz von in 
Fahrzeugen oder Behältern lose verladenen 
Waren oder dem Schutz der äußeren Um­
sch'ließung verpackter Waren dienen. :;ie unter­
liegen, aber dem Zollsatz der Ware, wenn diese 
,nach dem Gewicht zu verzollen ist und das Ver­
zollungsgewicht nicht ohne 'besondere Schwierig­
keiten ermittelt werden kann. 

5 

(.1) Andere Verpackungsmittel, zum Beispiel 
Bretter, Ketten, die nur zur Verstauung oder 
Befestigung der Waren in Fahrzeugen oder. Be­
hältern dienen, und Verpackungsmittel, wie 
Decken, Matratzen, die nur zum Bedecken der 
verla:denen Waren und zur Bekleidung der Böden 
oder Wände der Fahrzeuge und Behälter oder zur 
Trennung verschiedener Teile einer Ladung 
dienen und nicht mit der Ware zu Packstücken 
vereinigt sind, wer,den nach ihrer tarifmäßigen 
Beschaffenheit behandelt, sofern sie' als Ver­
p~,ckungsmittel weiter verwendbar sind. Trifft 
dies nidlt zu, sind sie zollfrei. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 finden 
auf Verpadl:Ungsmittel, deren Kosten einen Teil 
des Zollwertes einer wertzollpflichtigen Ware 
bilden, keine Anwendung. 

(6) Umschließungen sind, abweichend von der 
Regelung des Abs. 1 nach ihrer tarifmäßigen Be­
schaffenheit zu - verzollen, wenn ihre Verwen­
dung zu dem Zweck erfolgt, den auf sie als Ware 
entfallenden Zoll zu umgehen. Ist in einem sol­
chen Falle die Trennung der Umschließung von 
der Ware nicht durchführbar, so unterliegen 
Ware und Umschließung als Ganzes dem höheren 
Zollsatz. 

(7) Besteht die Gefahr, daß durch fortgesetzten 
Eingang von Umschließungen unter Anwendung 
der Bestimmungen des Abs. 1 eine inländische 
Erzeugung geschädigt wird, so kann das Bundes­
ministerium für Finanzen im Einvernehmen mit 
dep! Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau die Verzollung solcher Umschließungen 
nach ihrer tarifmäßigen Beschaffenheit anordnen. 

~ 14. Verschieden zu tarifierende 
Waren in gemeinsamen Umschlie­

ß u n gen. 

(1) Gehen in einer gemeinsamen ä~ßeren Um­
schließung mehrere Waren ein, die nachdem 
Rohgewicht oder teils nach dem Roh-, teils nach 
dem Reingewicht oder nach dem Wert oder nach 
der Stückzahl zu verzollen sind, so ist das Ge­
wicht der äußeren Umschließung auf die einzel­
nen verschieden zu tarifierenden Waren aufzu­
teilen. Die Auf teilung hat nach dem Verhältnis 
der Gewichte der einzelnen Waren und aller zu 
diesen gehörigen inneren Umschließungen zu er­
folgen. Die Bestimmungen des § 13 Abs. 1 sind 
auf die Zollbehandlung der Gewichtsanteile sinn­
gemäß anzuwenden. 

(2) Gehen mehrere verschieden zu tarifierende 
Waren in einer gemeinsamen inneren Um­
schließung ein, die zum Reingewicht gehö,rt, so 
wird der Zoll, wenn der Zolltarif nichts anderes 
bestimmt, vom Gesamtgewicht der Waren' und 
der Umschließung nach dem Satz der höchstbe- , 
legten Ware erhoben, sofern deren Gewicht min­
destens 10 v. H. des Gesamtgewichtes beträgt. 
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Diese Einschränkung gilt nicht, wenn keine der 
gewichtszollpflidltigen Waren ein Gewicht von 
mindestens 10 v. H. des Gesamtgewichtes er­
reicht. 

(3) Vor Ermittlung der höchstbelegten Ware 
sind einem Wert- oder Stückzoll unterliegende 
Waren samt den auf sie entfallenden Gewichts­
anteilen an der inneren Umschließung auszu­
scheiden. Die Ausscheidung der Gewichtsanteile 
an der inneren Umschließung unterbleibt, wenn 
das. Gewicht der ausgeschiedenen Waren weniger 
als 10 v. H. des Gesamtgewichtes beträgt. 

(4) Sind verschieden zu tarifierende Waren zu 
verzollen, die auf Papier- oder Pappekarten, 
Scbautafeln oder dergleichen hefestigt sind, dann 
ist sinngemäß nach den Bestimmungen der Abs. 
2 und 3 vorzugehen. 

(5) Waren aus Edelmetallen, Edelsteinen oder 
echten Perlen sowie Waren in Verbindung mit 
solchen, die mit anderen Waren in einer Um­
schließung eingehen, sind stets gesond~rt zu ver­
zollen. 

§ 15; So n der b e s tim m u n gen für Ga s­
b eh ä I t e run d s c h wer e War e n ei n­

lag e n. 

(I) Stahl- oder Meta:llbehälter mit verdichteten 
oder verflüssigten Gasen sind im Falle der Ver­
zollung des Gases nach dem Wert gemäß ihrer 
tarifmäßigen Beschaffenheit zu verzollen; unter­
liegen die Stahl~ oder Metallbehälter der Ver­
zollung nach dem Gewicht, so sind diese tpit 
ihrem Inhalt zum Zolls atz der Behälter, die Gase 
außerdem nach dem Wert zu verzollen. 

(2) Gewichtszollpflichtige Gase in Stahl- oder 
Metallbehältern sind, wenn auf die Behälter ein 
höherer Zollsatz als auf das Gas entfällt, zum 
Zollsatz der Behälter abzufertigen. 

(3) Unterliegen die Gase der Verzollung nach 
dem Gewicht, die Stahl- oder Metallbehälterder 
Verzollung nach dem Wert, so sind die Behälter 
mit ihrem Inhalt nach deli Zollsätzen der Gase 
und außerdem die Behälter für sich nach dem 
Wert zu verzollen. 

(4) Im Falle der Verzollung nach dem Gewicht 
sind verdichtete oder verflüssigte Gase in Stahl­
oder Metallbehältern, die dem Ausgangsvormerk­
verfahren unterzogen worden sind, nach dem 
Rohgewicht unter Anwendu~g des Zollsatzes des 
Gases zu verzollen; bei verdichteten oder ver­
flüssigten Gasen in Stahlflaschen mit einem Roh­
gewicht bis 25 kg ist jedoch dem Eigengewicht 
des Gases nur die Hälfte des Gewichtes der Stahl-

. flaschen zuzurechnen. 
(5) Die Zollämter haben Stahl- oder Metall­

b~hälter mit verdichteten oder verflüssigten 
.Gasen und schwere Wareneinlagen, wie Kabel­
trommeln, Webebäume, 'Gestelle für Textilwaren 
und dergleichen, auf Antrag anläßlich der Ein-

gangsabfertigung . amtlich zu kennzeichnen und 
den entrichteten Zoll zu erstatten, sofern die 
leeren Behälter oder Einlagen innerhalb eines 
Jahres vom Tage der Verzollung an wieder aus­
geführt, unter amtlicher Aufsicht vernichtet oder 
in einen solchen Zustand überführt werden, in 
dem sie wirtschaftlich nicht unmittelbar weiter 
verwertbar sind. Diese Frist kann von den Fi­
nanzlandesdirektionen aus zwingenden Gründen 
bis auf zwei Jahre verlängert werden. 

(6) Ist die Verzollung eines Gases nach den Be­
stimmungen des Abs. 2 oder 3 erfolgt, so wird 
nach Abs. S nur der Betrag erstattet, der den 
Unterschied zwischen dem entrichteten und jenem 
Zoll bildet, der im Falle der Verzollung des 
Gases nach dem Rohgewicht zum Zollsatz des 
Gases zu entrichten wäre; für Stahlflaschen mit 
verdichteten oder verflüssigten Gasen im Rohge­
wicht bis 2S kg wird jedoch jener Unterschieds­
betrag erstattet, der sich gegenüber dem entrich­
teten Zoll bei' Anwendung des Zollsatzes des 
Gases auf dessen Eigengewicht und das halbe Ge­
wicht der Stahlflasche ergibt. 

(7) Schwere Wareneinlagen sind auf Antrag 
nach ihrer tarifmäßigen Beschaffenheit zu ver~ 
zollen, sofern die Ermittlung ihres Gewichtes 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgeset~es 
bei der Eingangsabfertigung möglich ist; im Falle 
der amtlichen Kennzeichnung der Einlagen kann 
deren Verzollung nach Beschaffenheit auch nach­
träglich innerhalb der Frist des Abs. 5 beantragt 
werden. 

§ 16. Ä nd e run g der Sc hili i n g - Z 0 11-
sät z e. 

Än~erungen der Zolltarifsätze als Folge einer 
Änderung der Parität des Schillings erstrecken sich 
auch auf die in den §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 3 lit. a 
und Abs. 7, 9 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes an­
geführten Zollsatzgrenzen. 

§ 17. übe r g a n g s b e s tim m u.n gen. 

Für die Dauer der Gültigkeit des Zolltarifge­
setzes, BGBl. Nr. 445/1924, haben die Bestim- . 
mungen der §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 3 lit: a und 
Abs. 7,9 Abs. 2 wie folgt zu lauten: 

1. § 3 Abs. 1: Der Gewichtszoll wird bei 
Waren, deren Zollsatz GK 7"50 für 100 kg nicht 
überschreitet, und in Fällen, in denen es dieses 
Bundesgesetz oder der Zolltarif bestimmt, nach 
dem Rohgewicht bemessen; 

2. § 4 Abs. 3 lit. 'a: Die Ermittlung des Ge­
wichtes' von Waren einheitlicher Beschaffenheit 
in ganzen Waggonladungen kann auf Antrag 
auch durch Abwaage auf der Gleiswaage unter 
Abzug des am Waggon angeschriebenen Eigen­
gewichtes erfolgen: 

a, bei Waren, auf die kein höherer Zolls atz 
als GK 40·- für 100 kg entfällt; 
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3. § 4 Abs. 7: Die' Abwaage von Waren, die 
einem Zollsatz von höchstens GK 7'50 für 100 kg 
unterliegen, kann unterbleiben, wenn das Roh­
gewicht vom Verfügungsberechtigten nachge­
wiesen oder im Frachtbrief bahnamtlich beschei­
nigt wird; . 

4. § 9 Abs. 2: Auf anderen Waagen wird das 
Roh- oder Reingewicht der Waren 

a) bei einem Zollsatz bis GK 50'- für 100 kg 
bis auf fünf Zehntel Kilogramm, 

b) bei einem Zollsatz über GK 50'- bis GK 
200'- für 100 kgbis auf ein Zehntel Kilo­
gramm, 

7 

c) bei einemZollsatz über GK 200'- bis GK 
500'- fü~ 100 kg bis auf ein Hundertstel 
Kilogramm und 

d) bei einem höheren Zollsatz bis auf ein' 
Tausendstel Kilogramm 

genau ermittelt. 

§ 18. Vollziehung. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Finanzen im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Han.del 
und Wiederaufbau betraut. 

. \ 

J 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt­
nis vom 16. März 1954 die Bestimmung des § 1 
Abs. 1 Z. 2 Zollüberleitungsgesetz, BGBL 
N r. 127/1946 - im wesentlichen aus dem 
Grunde der Unzuständigkeit des Bundesgesetz­
gebers zur Erlassung von Verordnungen - auf­
gehobell. Dadurch sind die Vollzugsanweisung 
zum Zollgesetz, StGBl. Nr. 251/1920, und deren 
Anlagen (die Zollordnungen) mit Wirksamkeit 
a!b 16. März 1955 außer Kraft getreten. An­
lage 4 zur Vollzugsanweisung bildete die Tara­
or4nung. Der!!n Stoff· wird im vorliegenden 
Entwurf behandelt. 

Die Taraordnung hatte in der Hauptsache 
Regelungen zum Gegenstand, deren grund­
legende Bestimmungen das Zollgesetz 1920 ent­
hielt. Das demnächst an dessen Stelle tretende 
Zollgesetz 1955 hat aus systematischen Gründen 
solche Bestimmungen nicht mehr aufgenommen. 
Die Verzollung nach dem Gewicht, einschließ­
lich der ZoUbehandlung der Ums'chließungen, 
soll nunmehr in einem eigenen Gesetz (Tara-
gesetz) geregelt werden. ' , 

Das Taragesetz sowie das kürzlich in Kraft 
getretene Gesetz über die ,Wertverzollung ent­
halten Bestimmungen zur· Ermittlung der Be­
messungs grundlage . der Zölle und stehen . in 
engem Zusammenhang mit dem Zolltarif. Es 
wäre daher naheliegend, alle diese Vorschriften 
im Zolltarifgesetz zusammenzufassen. 

Da jedoch bis zum Inkrafttreten des bereits dem 
Ministerrat im Entwurf vorgelegten neuen Zoll­
tarifgesetzes wegen der Eigeriart dieses Rechts­
stoffes noch geraume Zeit verstreichen kann, 
hat sich die Ausarbeitung des vorliegenden Ent­
wurfes als notwendig erwiesen, um das Ent­
stehen einer Gesetzeslücke im Bereich der V or-
• schriften über die Gewichtsverzollungzu ver­
meiden. Es ist in Aussicht genommen, im gege­
benen Zeitpunkt die Bestimmungen des Tara­
gesetzes wie auch des Gesetzes über die Wert­
verzollung mit dem Zolltarif im Zolltarifgesetz 
zu vereinigen. 

Die Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes 
bot Gelegenheit, vor allem das bisher nicht zu­
friedenstellend gelöste Problem der Zollbehand­
lung der Umschließungen sachgemäßer zu regeln. 
Umschließungen werden im allgemeinen wegen 

der Waren, die sie enthalten, nicht aber um 
ihrer selbst willen eingeführt. Dementsprechend 
sollen Umschließungen aucH nicht als Waren be-

. handelt werden. Der Entwurf hat folglich die 
Unterscheidung zwischen handelsüblichen und 
nicht handelsüblichen Umschließungen - letz­
tere wurden bisher als Waren behandelt - fallen 
gelassen. Umschließungen werden nunmehr 
grundsätzlich, soweit sie nicht überhaupt zollfrei 
zu belassen sind, bei gewichtszollpflichtigen Waren 
als Teil des Gewichtes der Waren und bei wert­
zollpflichtigen Waren als zum Zollwert gehörige 
Kosten der Waren zur Verzollung herange­
zogen. 

Im übrigen wurden die Bestimmungen der 
Qisherigen Taraordnung übernommen, soweit 
nicht die Bedürfnisse des Verkehrs, der Wirt­
schaft, der . Abfertigungspraxis oder sonstige 
Gründe Abweichungen oder ergänzende Rege­
lungen erforderten. Eine systematische Reihung 
der Bestimmungen, de'ren Beschränkung auf das 
Wesentliche, die Ausmerzung veralteter Aus~ 
drücke waren im Interesse der Verständlichkeit 
des Gesetzes Leitgedanken bei der Behandlung 
des Stoffes. 

Der neue Zolltarif wird keine Zollsätze in 
Goldkronen ,enthalten. Wo die Höhe der Zoll­
sätze für die Anwendung von Bestimmungen 
dieses Gesetzes' von Bedeutung ist, sind daher 
Schilling-Zollsätze an die Stelle der Gol,dkronen­
Zolls ätze getreten (Umreehnungsschlüssel: 
1 ,GK = 7 S). Für die Zeit bis zum Inkraft­
treten des neuen Zolltarifes trifft § 17 Vor­
sorge. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Der in der Praxis schon bisher verwendete 
Begriff des Verzollungsgewichtes wurde nun­
mehr auch in das Gesetz aufgenommen. 

Die übrigen hier \gegebenen Begriffsbestim­
mungen sind im wesentlichen aus § 1 der bis­
herigen Taraordnung übernommen. 

Zu § 2: 

Umschließungen dienen zum Schutze der 
Ware während der, Beförderung oder :bei der 
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Aufbewahrung. Danach werden wie 
äußere und innere Umschließungen 
schieden. 

bisher 
unter~ 

Manche Umschließungen dienen auch zum 
Gebrauch der Waren und sind hiefür besonders 
eingerichtet, zum Bei~piel Sodawasserflaschen, 
Filmtrommeln. Die Beurteilung, ob solche Um­
schließungen nicht vorwiegend den Charakter 
von Waren haben, bereitet oftmals Schwierig­
keiten, insbesondere wenn ein vorherrschender 
Verwendungszweck· nicht zweifelsfrei feststellbar 
ist. Im letzteren Fall gilt nunmehr gemäß Abs. 2, 
daß solche Umschließungen als Waren iu behan­
deln sind. 

Zu § 3: 

Diese Regelungen stimmen mit den bisherigen 
überein. Die Zollsatzgrenze von 50 S entspricht, 
geringfügig abgerundet, der bisherigen Grenze 
von GK 7'50. 

Zu § 4: 

Die Vorschriften über die Ermittlung des Roh­
gewichtes entsprechen im wesentlichen den bis­
herigen Bestimmungen. 

Die Ermittlung des Gewichtes auf der .Gleis­
waage ist nunmehr, zur Ermöglichung rascherer 
Abfertigung, für alle Waren mit einem Zollsatz 
bis 300 S für 100 kg zulässig. Bisher war in 
diesem Belang der Zollsatz von GK 7'50 (50 S) 
maßgeblich. 

Wegen der wachsenden Bedeutung' der Behäl­
ter im Transportwesen ist nunmehr auch ·für 
Waren in Behältern eine vereinfachte Gewichts­
ermittlung zulässig. 

Zu § 5: 

Diese Bestimmungen enthalten die Regelungen, 
die bisher, verstreut in den §§ 4 Abs. 8, 6 Abs. 1 
und 2, 14 Abs. 4 der Taraordnung, getroffen 
waren. 

Im Interesse der Beschleunigung der Zollabfer­
tigungen wurde daran festgehalten, daß das 
Reingewicht grundsätzlich rechnungsmäßig zu 
ermitteln ist. 

Die bisherige Bestimmung des § 7 Abs. 1 lit. b 
letzter Satz Taraordnung, derzufolge statt des 
rechnungsmäßigen Reingewichtes der Verzollung 
das erklärte höhere Reingewicht zugrunde zu 
legen war, wurde als unbillig fallen gelassen. 

und Fiberdrum~> Kannen und Kanister, wurden 
die Möglichkeiten der rechnungsmäßigen Ge­
wichtsermittlung vermehrt. 

Die Festsetzung von neuen Tarasätzen nach 
den Erfordernissen der Wirtschaft ermöglicht 
nunmehr Abs. 5. 

Zu § 7: 

Die Bestimmung des Abs. 1 stimmt ir:n haupt­
sächlichen mit der bisherigen Regelung des § 7 
Abs. 1 Taraordnung überein; sie beseitigt jedoch 
durch eine klarere Textierung bisher bestandene 
Zweifel. 

Die Regelung im Abs. 2, derzufolge in ge­
wissen Fällen statt des Reingewichtes das Roh­
gewicht der Verzollung zugrunde zu legen ist, 
mußte aus praktischen Gründen beibehalten wer­
den. Die sich daraus ergebenden Härten sind 
durch die gemäß Abs. 4 nunmehr auch in diesen 
Fällen zugelassene nachträgliche Ermittlung des 
Reingewichtes beseitigt. . 

Bei Waren einheitlicher Beschaffenheit in Be­
hältern ist gemäß Abs. 5 nunmehr die verein­
f;lchte Ermittlung des Reingewichtes durch Ab­
zug des am Behälter angeschriebenen Eigen­
gewichtes vom Rohgewicht zugelassen. 

Die im Abs. 6 vorgesehene Erleichterung bei 
der Gewichtsermittlung bedeutet in vielen Fäl­
len eine erhebliche Vereinfachung des Abferti­
gungsvorganges. 

Die schätzungsweise Gewichtsermittlung ist 
nunmehr gemäß Abs. 7 im Reiseverkehr über­
haupt und nicht bloß im Zugsverkehr statthaft. 

Zu § 8: 

Abs. 1 entspricht dem wesentlichen Inhalt des 
§ 3 Abs. 1 Taraordnung. Die klarere Bestim­
mung der inneren Umschließungen, die bei nicht' 
flüssigen Waren zum Reingewicht gehören, be­
seitigt in der bisherigen Regelung . gelegene 
Zweifel und damit eine Quelle ständiger Rechts-
streitigkeiten. . 

Ebenso schließt die jetzige Fassung des Abs. 3 
Zweifel aus, zu denen bisher die Textierung des 
§ 13 Abs.4 Taraordnung Aitlaß gegeben hatte. 

Zu § 9: 

Diese Regelungen wurden aus den bisherigen 
Vorschriften übernommen. Die Zollsatzgrenzen 
entsprechen dem oben erwähnten: Umrechnungs­
verhältnis. 

Zu § 10: 

Bei Flüssigkeiten und Gasen gehören' die un­
mittelbaren Umschließungen gemäß § 8 Abs. 1 
in jedem Falle zum Verzollungsgewicht und sind 

Durch Aufnahme von Tarasätzen für weitere daher in erheblichem Umfang für die Zollbe­
Arten von häufig vorkommenden Umschließtm- lastung dieser Waren mitbestimmend. Gehen 
gen, zum Beispiel für Blechtromrnein, Pappe- I Flüssigkeiten oder Gase aber ohne Umschlie-

Den insbesondere bei der Verzollung von 
Mineralöl bestehenden Bedürfnissen entsprechend 
wird im Abs. 5 eine weitere Art der rechnungs­
mäßigen Gewichtsermittlung zugelassen. 

Zu § 6: 
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ßungen, zum Beispiel in Kesselwagen ein, so ist 
ihr Verzollungsgewicht und damit ihre Zoll­
belastung gegenüber solchen Waren in Umschlie­
ßungen erheblich geringer. Aufgabe des Tara­
zuschlages ist es, einen Ausgleich für das Ge­
wicht der fehlenden Umschließungen und damit 
eine gleichmäßige Verzollungsgrundlage zu 
schaffen. 

Die vorgesehenen Tarazuschläge waren größ­
tenteils bereits in der Taraordnung oder im 
Taratarif enthalten. Die Aufnahme neuer Zu­
schläge erweist sich mit Rücksicht auf die wirt­
schaftliche und technische Entwicklung für Gase 
überhaupt sowie für Natriumhydroxyd (Ktz­
hatron) in Lösung und für Bier notwendig. 

Zu § 13: 

Infolge des Wegfalles der Unterscheidung 
-zwischen handelsüblichen und nicht handels­
üblichen Umschließungen konnten für die Zoll­
behandlung der Umschließungen nunmehr klare, 
wesentlich vereinfachte Regelungen getroffen 
und die bisherigen Fälle der DoppelverzolJung 
von Umschließungen vermieden werden. 

Mißbräuchen der vorgesehenen Regelungen 
oder daraus für eine inländische Erzeugung dro­
henden Schäden kann nach den Bestimmungen 
der Abs. 5 und 6 begegnet werden. -

Zu § 14: 

Die Zollbehandlung der gemeinsamen äußeren 
Umschließungen von verschieden zu tarifierenden 
Waren erfolgt nunmehr, abweichend von den 
komplizierten Regelungen im § 15 Taraordnung, 
einheitlich nach dem Grundsatz, daß das Ge­
wicht der gemeinsamen Umschließungen auf die 
verschieden, Zu tarifierenden Waren verhältnis­
mäßig aufzuteilen ist und daß diese Gewichts­
anteilewie Umschließungen zu behandeln sind. 

Gemäß Abs. 2 .-kommt nunmehr bei der Ver­
zollung mehrerer verschieden zu tarifierender 
Waren in einer gemeinsamen inneren U mschlie­
ßung der Zollsatz jener höchstbelegten Ware zur 

11 

Anwendung, deren Gewicht mindestens 10% des 
Gesamtgewichtes beträgt; bisher war hingegen 
ein Gewicht von über 5% des Gesamtgewichtes 
maßgeblich, was in manchen Fällen besondere 
Härten mit sich brachte. 

Die Regelung des Abs; 3 ist zur Vermeidung 
von Doppelverzollungen _ erforderlich. Der yer­
einfachung wegen wurde aber von der Aus­
scheidung geringfügiger Gewichtsanteile an der 
Umschließung Abstand genommen. 

Zu § 15: 

Eine Ausilahme von der grundsätzlichen Re­
gelung des § 13 erweist sich für Gasbehälter aus 
Stahl oder Metall notwendig, um zu verhindern, 
daß diese Umschließungen zu den meist sehr 
geringen Zollsätzen der Gase verzollt werden. 

Die Begünstigung für Stahlflaschen mit einem 
Rohgewicht bis 25 kg wurde wegen der wirt­
schaftlichen Bedeutung, insbesondere für die Ein­
fuhr von Haushaltsgasen, beibehalten. 

Die Doppelverzollung der Gasbehält~r ist in 
gewissen Fällen wegen der Schwierigkeit einer 
selbst schätzungsweisen Ermittlung ihres Ge­
wichtes unvermeidlich. Die daraus enstehenden 
Härten werden durch die Regelung des Abs. 5 
weitgehend beseitigt. . 

Die Erstattung des Zolles.für schwere Waren­
einlagen und Gasbehälter ist nunmehr, einem 
dringenden Bedürfnis der Wirtschaft entspre­
chend, außer im Falle der Wiederausfuhr auch 
bei Vernichtung oder wirtschaftlicher Unbrauch­
barmachung zugelassen und innerhalb einer Frist 
bis zu zwei Jahren - bisher höchstens ein 
Jahr - möglich. 

Zu § 16: 

Durch die hier vorgesehene Regelung bleiben 
jene Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes, für 
deren Anwendung die Höhe der Zollsätze von 
Bedeutung ist, auch im Falle einer Knderung der 
Zollsätze als Folge von Paritätsänderungen des 
Schillings weiterhin entsprechend anwendbar. 
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